
 

 

Mitgliedschaft bei kindundjugend.so 
(Version ab 2022) 

 
 

 
Ziel und Zweck gemäss Statuten vom 17. Mai 2022, Abs. 2: 

2. Ziel und Zweck 

2.1. kindundjugend.so bezweckt die Förderung der verbandlichen, Offenen und kirchlichen Kinder- 
und Jugendarbeit im Kanton Solothurn.  
 

2.2. kindundjugend.so betreibt die Fachstelle im Bereich der Kinder- und Jugendförderung im Kanton 
Solothurn. 

 
2.3. kindundjugend.so erreicht seine Ziele indem er: 

• seine Mitglieder vernetzt unter Wahrung der eigenen Identität eines jeden Mitglieds 

• sich mit relevanten Institutionen vernetzt 

• koordinierte Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit leistet 

• die fachliche Entwicklung fördert 

• die nötigen finanziellen Mittel generiert 

• relevante Informationen vermittelt  

• für seine Aufgaben relevante Institutionen beratet  

• Bildungsveranstaltungen für Mitglieder durchführt  

• Projekte initiiert und durchführt 

• zu kinder- und jugendrelevanten Themen Stellung bezieht und an Vernehmlassungen 
teilnimmt 

 
 

Mitgliedschaft gemäss Statuten vom 17. Mai 2022, Abs. 4: 

4. Mitgliedschaft 

4.1. Kategorien 

kindundjugend.so kennt folgende Mitgliedschaftskategorien 

• Jugendverband (z.B. Pfadi, Cevi, Jubla) 

• Gemeinde 

• Kirchgemeinde (Römisch-katholische / Evangelisch-reformierte / Christkatholische 
Landeskirche) 

• Passivmitglied (ohne Stimm- und Wahlrecht) 

• Partnerorganisation (ohne Stimm- und Wahlrecht) 
 
Die Mitgliedschaftskategorie „Jugendverband“ steht offen für Organisationen und Körperschaften aus 
dem Kanton Solothurn, deren Mitglieder wiederum Organisationen sind. Sie müssen die Bedingungen 
einer Mitgliedschaft erfüllen. Dienstleistungen des Verbandes richten sich an den Jugendverband sowie 
an die angeschlossenen Organisationen des Jugendverbands (bspw. Scharen, Abteilungen). 
 
Die Mitgliedschaftskategorie „Gemeinde“ steht offen für politische Gemeinden oder Schulgemeinden 
aus dem Kanton Solothurn. Sie müssen die Bedingungen einer Mitgliedschaft erfüllen. Dienstleistungen 
des Verbandes richten sich an Entscheidungsträger:innen und die kommunalen Organisationen (bspw. 
OKJAS, Robi-Spielplätze, Quartierzentren), die Leistungen im Bereich der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit zu Gunsten dieser Gemeinde erbringen. 
 



 

Die Mitgliedschaftskategorie „Kirchgemeinde“ steht offen für Kirchgemeinden aus dem Kanton 
Solothurn, die Mitglied einer öffentlich-rechtlichen, anerkannten Religionsgemeinschaft sind. Im Kanton 
Solothurn ist dies die römisch-katholische, evangelisch-reformierte und christkatholische Landeskirche. 
Dienstleistungen des Verbandes richten sich an Entscheidungsträger:innen und die kirchlichen 
Organisationen, die Leistungen im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu Gunsten dieser 
Kirchgemeinde erbringen. 
 
Die Mitgliedschaftskategorie „Passivmitglied“ steht politischen Gemeinden / Kirchgemeinden aus dem 
Kanton Solothurn offen, welche kein Angebot an Offener oder kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit 
haben. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht, profitieren von einzelnen Leistungen und unterstützen 
den Verband ideell. Haben Gemeinden / Kirchgemeinden jedoch für die Kinder- und Jugendarbeit 
Personal beauftragt, können sie maximal 2 Verbandsjahre als Passivmitglied fungieren, danach wird die 
Passivmitgliedschaft in eine der obigen Mitgliedschaftskategorien überführt.  
 
Die Mitgliedschaftskategorie „Partnerorganisation“ steht Organisationen aus dem Kanton Solothurn 
offen, die nicht in erster Linie Offene Kinder- und Jugendarbeit oder verbandliche Jugendarbeit 
anbieten, jedoch dieselbe Zielgruppe haben. Institutionen und Körperschaften müssen die Bedingungen 
einer Mitgliedschaft erfüllen. Ohne Verankerung in einer Gemeinde, mit politischen, regionalen oder 
kirchlichen Auftrag. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht, profitieren von einzelnen Leistungen und 
unterstützen den Verband ideell.  

4.2. Bedingungen 

Die Mitgliedschaft kann erworben werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

• Wirkungsgebiet im Kanton Solothurn. 

• Ausdrückliches Einverständnis mit den Zielsetzungen und dem Zweck des 
kindundjugend.so.  

• Als Hauptaktivität oder als integrierbare Tätigkeit verbandliche, Offene oder kirchliche 
Kinder- und Jugendarbeit im Kanton Solothurn durchführen und fördern (ausgenommen 
davon sind Partnerorganisationen). 

 
Mitglieder müssen die in den Statuten unter 4.2 beschriebenen Voraussetzungen erfüllen. 

 
Mitgliederbeiträge 
Die Mitgliederbeiträge sind Merkblatt Mitgliederbeiträge aufgeführt (beiliegend) und werden jährlich 
von der Mitgliederversammlung genehmigt. 
 
Stimmenverteilung 
Gemäss Statuten vom 17. Mai 2022, Abs. 5.1.13 

 

 
Beilage 

• Antragformular Mitgliedschaft 

• Merkblatt Mitgliederbeiträge 
• Leistungsübersicht 

  
 


